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 Veröffentlicht am 18.05.1983

Norm

StGB §130

Rechtssatz

Einer Absicht des Täters, sich durch Manipulationen an ö4entlichen Münzfernsprechapparaten täglich 40 bis 50

Schilling zuzueignen, zielt auf die Erschließung von über die Bagatellgrenze hinausgehenden regelmäßigen Einkünften;

auf die Größe der effektiven Beute kommt es dabei für die Annahme der Gewerbsmäßigkeit nicht an.
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